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Bernhard Berger
Burgstraße 35
85630 Neukirchen
Telefon 08335/38 49 28
Telefax 08335/38 49 29

 Bernhard Berger ( Burgstraße 35 ( 85630 Neukirchen
Arbeitgeber GmbH
Herrn Hartmut Hartmann
Hochstraße 7
81669 München
Neukirchen, 04.01.2011

Gegendarstellung zur Personalakte

Sehr geehrter Herr Hartmann,

hiermit gebe ich eine Gegendarstellung zu der von Ihnen ausgesprochenen Abmahnung vom 17.12.2010 zu meiner Personalakte.

Die Abmahnung beruht auf dem Vorwurf, ich wäre am 03.12., 09.12 und 10.12.2010 unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben. In diesem Zusammenhang behaupten Sie auch, ich hätte während dieser Zeit schwarz gearbeitet.

Tatsächlich ist es jedoch so, dass ich lediglich am 03.12.2010 unentschuldigt nicht zur Arbeit gekommen bin. Am 09.12. und 10.12.2010 war ich aus persönlichen Gründen verhindert. Am 08.12.2010 war in meine Wohnung eingebrochen worden. Hierbei wurde die Wohnungstür derartig beschädigt, dass sie nicht repariert werden konnte, sondern ausgetauscht werden musste. Eine neue Wohnungstür konnte ich jedoch erst am 10.12.2010 einbauen lassen. Da ich alleine wohne, musste ich wäh​rend der ganzen Zeit zu Hause sein, da meine Wohnung sonst jedem frei zugäng​lich gewesen wäre.

Keinesfalls ist es jedoch so, dass ich während dieser Zeit Schwarzarbeit verrichtet hätte. Ich verwehre mich ausdrücklich gegen einen solchen Vorwurf. Während meiner gesamten Betriebszugehörigkeit seit über 15 Jahren gab mein Verhalten nie zu derartigen Beanstandungen Anlass. Ein solcher Vorwurf entbehrt jeglicher Grund​lage.

Abschließend weise ich Sie darauf hin, dass diese Gegendarstellung nur zusammen mit der Abmahnung aus der Personalakte genommen werden darf.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Berger

Erläuterung:

Auch gegen eine berechtigte Abmahnung können Sie eine Gegendarstellung zu Ihrer Personalakte geben.

Hinsichtlich des Inhaltes sind Sie jedoch frei. Die Gegendarstellung darf lediglich die Grenzen des Rechtsmissbrauches nicht überschreiten. Das heißt, sie muss sachlich sein und soll sich nur auf diejenigen Punkte beziehen, die Gegenstand der Abmahnung sind.

Innerhalb der normalen Dienststunden haben Sie jederzeit das Recht zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte und müssen dies nicht näher begründen. Der Arbeit​geber muss die vollständige Akte vorlegen und darf nichts daraus entnehmen. Sie dürfen sich Fotokopien erstellen bzw. bei computergeführten Akten können Sie ei​nen Ausdruck verlangen.
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